
Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 
  

 

 

nachstehend erhalten Sie unsere Mandanteninformationen für das 
III. Quartal 2022: 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungsbeschluss vom 
29.03.2022 gegen eine Nichtzulassungsbeschwerde seine Rechtspre-
chung bestätigt, dass die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der 
Überschusserzielungsabsicht als das subjektive Tatbestandsmerkmal 
bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung angesehen wird. 

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungs-
absicht sei als subjektives Tatbestandsmerkmal einkunftsartspezifisch 
und bereichsspezifisch ausgestaltet, während die Einkünfteerzielungs-
absicht in ihrer spezifischen Form der Gewinn-erzielungsabsicht gem. 
dem Einkommensteuergesetz eine andere Zielrichtung (Steuerbarkeit 
der Vermögensebene) als die Überschusserzielungsabsicht habe. Fer-
ner sei bei einer auf Dauer angelegten, auf Wohnimmobilien bezogenen 
Vermietungstätigkeit typisierend vom Vorliegen einer Einkünfteerzie-
lungsabsicht auszugehen. Ob der Vermieter/Steuerpflichtige tatsächlich 
einen Totalüberschuss erziele, sei unerheblich, denn zu einer dies über-
prüfenden Prognose komme es nicht. 

Hinweis 

Zur Abgrenzung der dauerhaften Vermietung von Liebhaberei ist es 
notwendig, dass die Absicht besteht, einen Überschuss der Einnah-
men über die Ausgaben auf die Dauer der Nutzung der 
Einkunftsquelle zu erzielen. 

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der Überschusserzielungs-
absicht ist in der Regel stets objektbezogen zu prüfen. Die Prüfung 
kann zu jeder Zeit (vorher, während oder nach einer Vermietungs-
phase) anstehen. 

Demgegenüber gelte bei Immobilien, die nicht Wohnzwecken dienen 
(Gewerbeimmobilien), die Typisierung der Einkünfteerzielungsabsicht 
nicht. Hier müsse im Einzelfall geprüft werden, ob der Steuerpflichtige 
beabsichtigt habe, auf die voraussichtliche Dauer der Nutzung einen 
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu erzielen. Der 
Steuerpflichtige habe insoweit das Vorliegen der Einkünfteerzielungsab-
sicht darzulegen und ggf. zu beweisen. Weitergehende subjektive 
Elemente, wie etwa die Motivlage des Steuerpflichtigen bei der Hin-
nahme von (vorübergehenden) Werbungskostenüberschüssen, seien 
nicht Bestandteil der einkunftsart- und bereichsspezifisch ausgestalte-
ten Einkünfteerzielungsabsicht bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung. 

Die Folgen des „Abfärbens“ im Steuerrecht 

Verschiedene Situationen bzw. Entwicklungen des realen Lebens kön-
nen ungewollte steuerliche Folgen herbeirufen. Dazu zählt z. B. das 
„Abfärben“. Dies passiert im Ertragsteuerrecht dadurch, dass Wirt-
schaftsgüter (in der Regel Gebäude oder Grundstücke) einer 
Personengesellschaft an eine Kapitalgesellschaft mit oder ohne Miet-
/Pachtzahlung zur Nutzung überlassen werden, an der ein oder mehrere 
Gesellschafter dieser Personengengesellschaft auch Gesellschafter mit 
der Mehrheit der Stimmrechte an der Kapitalgesellschaft sind. Bei dieser 
Konstellation erzielt die Personengesellschaft keine Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung (Grundfall), sondern Einkünften aus 

Gewerbebetrieb. Diese Konstellation wird im Steuerrecht als Betriebs-
aufspaltung bezeichnet. Sie geht auf eine Entscheidung des Großen 
Senats des Bundesfinanzhofs aus 1971 (Az. GrS 2/71) zurück. 

Aber nicht nur die Einkünfte aus der Vermietung an die beherrschte 
Kapitalgesellschaft sind davon betroffen, sondern alle Einkünfte dieser 
Personengengesellschaft, wie z. B. die Vermietung an fremde Mieter 
oder Zinseinkünfte bzw. Dividenden. Das ist dann die eingangs 
erwähnte „Abfärbung“.  

Diese Umqualifizierung der Einkünfte hat viele Folgewirkungen. 
Zunächst führt sie zur Gewerbesteuerpflicht des gesamten Gewinns bei 
der Personengesellschaft. Weiterhin sind auch sämtliche Verkäufe oder 
Entnahmen von Grundstücken oder sonstigem Vermögen aus der Per-
sonengesellschaft unabhängig vom Zeitpunkt der Anschaffung 
steuerpflichtig (die 10-Jahres-Frist gilt nicht!). Bei Überschreiten der 
Buchführungsgrenzen gem. § 141 AO muss der Gewinn durch Bilanzie-
rung mittels einer kaufmännischen Buchführung ermittelt werden. 
Schließlich unterliegt die Personengesellschaft auch der steuerlichen 
Außenprüfung nach den §§ 193 ff. AO. 

Besonders unangenehm, da teuer, können die steuerlichen Folgen dann 
werden, wenn die beschriebene Betriebsaufspaltung ungeplant endet. 
Dies kann z. B. durch Anteilsveränderungen bei Schenkung oder durch 
einen Erbanfall passieren. Fällt die Beherrschung weg, hat dies zwin-
gend die Beendigung der Betriebsaufspaltung zur Folge. Die 
Mitunternehmeranteile werden zum Privatvermögen mit der Folge einer 
Entnahmebesteuerung des Vermögens aus der Personengesellschaft 
zum gemeinen Wert. Sämtliche stillen Reserven werden dabei steuer-
lich erfasst und der Besteuerung zugeführt, ohne dass den 
Gesellschaftern durch diesen Vorgang Liquidität zufließt.  

Hinweis 

Mit Entstehung der Betriebsaufspaltung werden die Geschäftsanteile 
der Kapitalgesellschaft notwendiges Sonderbetriebsvermögen des 
entsprechenden Mitunternehmers.  

Kommt es zu der oben dargestellten ungewollten Beendigung, müs-
sen auch diese Anteile mit dem gemeinen Wert ins Privatvermögen 
überführt werden. 

Die Ausführungen zur Betriebsaufspaltung gelten auch bei einem 
Steuerpflichtigen, soweit die Voraussetzungen vorliegen. Auch dann 
kommt es zu den steuerlichen Wirkungen wie oben beschrieben. 

 

 

 

 

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim trotz Auszug 

Ein Erbe verliert nicht die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familien-
heim, wenn ihm die eigene Nutzung des Familienheims aus 
gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzumutbar ist. So entschied 
der Bundesfinanzhof. 

Der Bundesfinanzhof hat das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und die 
Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen. Grundsätzlich setze die 
Steuerbefreiung voraus, dass der Erbe für zehn Jahre das geerbte 
Familienheim selbst nutze, es sei denn, er sei aus „zwingenden Grün-
den“ daran gehindert. „Zwingend“ erfasse nicht nur den Fall der 
Unmöglichkeit, sondern auch die Unzumutbarkeit der Selbstnutzung des 
Familienheims. Reine Zweckmäßigkeitserwägungen, wie etwa die 
Unwirtschaftlichkeit einer Sanierung, genügten zwar nicht. Anders liege 
es, wenn der Erbe aus gesundheitlichen Gründen für eine Fortnutzung 
des Familienheims so erheblicher Unterstützung bedürfe, dass nicht 
mehr von einer selbstständigen Haushaltsführung zu sprechen sei. Das 
Finanzgericht habe hier deshalb unter Mitwirkung der Klägerin das Aus-
maß ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu prüfen. 

Änderung des Nachweisgesetzes 

Zum 01.08.2022 sind Änderungen des Nachweisgesetzes, das Arbeit-
geber verpflichtet, wesentliche Bedingungen des Arbeitsvertrages 
schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem 
Arbeitnehmer auszuhändigen, sowie weiterer Gesetze, unter anderem 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes oder des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes in Kraft getreten. So werden in § 2 NachwG bestehende 
Nachweispflichten etwa in Bezug auf das Enddatum einer vereinbarten 
Befristung, den Arbeitsort, die Kündigung und die Vergütungszusam-
mensetzung ergänzt sowie neue Informationspflichten in Bezug auf die 
Probezeit, den Umfang des Fortbildungsanspruchs, Überstunden, 
Abrufarbeit und die Identität des Versorgungsträgers im Falle der 
betrieblichen Altersversorgung über einen solchen eingeführt. Der Ver-
stoß gegen die Nachweispflichten kann nach § 4 NachwG als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 2.000 Euro geahndet 
werden. 

Hinweis 

Der Nachweis muss (papier-)schriftlich erfolgen. Die elektronische 
Form ist ausgeschlossen. Selbst wenn der Arbeitgeber die wesentli-
chen Arbeitsbedingungen mit einer elektronischen Signatur statt in 
Schriftform niederlegt, droht dem Arbeitgeber nach dem Wortlaut 
des Nachweisgesetzes ein Bußgeld. 

Eckpunkte für ein Inflationsausgleichsgesetz 

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat am 10.08.2022 die Eck-
punkte für ein Inflationsausgleichsgesetz vorgestellt. Damit sollen 
inflations-bedingte steuerliche Mehrbelastungen ausgeglichen werden, 
indem die Steuerlast an die Inflation angepasst wird. 

Geplante Anpassungen 

Höherer Grundfreibetrag: Zum 01.01.2023 ist eine Anhebung um 285 
Euro auf 10.632 Euro vorgesehen. Für 2024 ist eine weitere Anhebung 
um 300 Euro auf 10.932 Euro vorgeschlagen. 

Kalte Progression ausgleichen: Die sog. Tarifeckwerte werden ent-
sprechend der erwarteten Inflation nach rechts verschoben. Das heißt, 
der Spitzensteuersatz soll 2023 bei 61.972 statt bisher 58.597 Euro grei-
fen, 2024 soll er ab 63.515 Euro beginnen. 

Unterstützung von Familien: Der Kinderfreibetrag soll schrittweise für 
jeden Elternteil von 2022 bis 2024 um insgesamt 264 Euro erhöht wer-
den, bis er zum 01.01.2024 bei 2.994 Euro liegt. 

Anhebung des Unterhaltshöchstbetrags: Der Unterhaltshöchstbe-
trag für 2022 wird von 9.984 Euro auf 10.347 Euro angehoben. So 
können mehr Kosten, die etwa für Berufsausbildung oder Unterhalt für 
eine unterhaltsberechtigte Person anfallen, steuerlich geltend gemacht 
werden. Zukünftige Anpassungen werden automatisiert. 

Durch Freibeträge kann Erbschaftsteuerpflicht entfallen 

Ehepartner und eingetragene Lebenspartner können bis zu 500.000 
Euro abgabefrei erben. Kinder können von jedem Elternteil bis zu 
400.000 Euro steuerfrei erben. Bis zu 200.000 Euro können Enkelinnen 
und Enkel abgabefrei von ihren Großeltern erben und bis zu 20.000 Euro 
Geschwister, Nichten, Neffen und Lebensgefährten. 

Neben den persönlichen Freibeträgen steht den Kindern und Stiefkin-
dern sowie Ehe- oder Lebenspartnern des Erblassers oder der 
Erblasserin in vielen Fällen noch ein besonderer Versorgungsfreibetrag 
zu. Dieser beträgt 256.000 Euro für Ehe- oder Lebenspartner eines Erb-
lassers. Kinder des Erblassers können, abhängig von ihrem Alter, einen 
Versorgungsfreibetrag zwischen 10.300 Euro und 52.000 Euro geltend 
machen. Für Kinder und Stiefkinder bis zum Alter von fünf Jahren liegt 
der besondere Versorgungsfreibetrag bei 52.000 Euro, zwischen fünf 
und zehn Jahren bei 41.000 Euro, zwischen zehn und 15 Jahren bei 
30.700 Euro, zwischen 15 und 20 Jahren bei 20.500 Euro und zwischen 
20 und dem vollendeten 27. Lebensjahr bei 10.300 Euro. 

Neben den steuerlichen Freibeträgen und den besonderen Versor-
gungsfreibeträgen werden unter bestimmten Voraussetzungen weitere 
Freibeträge gewährt, die die Erbschaftsteuerlast mindern. Für Hausrat 
einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke erhält ein Erbe oder eine 
Erbin der Steuerklasse I einen Freibetrag von 41.000 Euro. Für Gegen-
stände, die nicht zum Hausrat zählen, wie z. B. bestimmter Schmuck 
oder Kunstgegenstände, gibt es einen weiteren Freibetrag von 12.000 
Euro. Erben in den Steuerklassen II oder III bekommen für Hausrat und 
Gegenstände insgesamt einen Freibetrag von 12.000 Euro. 

Ein Pflegefreibetrag von bis zu 20.000 Euro wird gewährt, wenn ein Kind 
(Erbe) den Elternteil (Erblasser) bis zu dessen Tod unentgeltlich oder 
gegen ein unzureichendes Entgelt gepflegt oder ihm Unterhalt gewährt 
hat. 

 

http://www.quattek.de/mandanteninfo
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Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas-
lieferungen über das Erdgasnetz 

Zur Abfederung der Belastung der Bürger durch die gestiegenen Gas-
preise sieht der Gesetzentwurf vor, den Umsatzsteuersatz auf die 
Lieferung von Gas über das Erdgasnetz vom 01.10.2022 bis 31.03.2024 
auf 7 % zu senken. Diese Maßnahme ist Teil des dritten Entlastungspa-
ketes. Die Bundesregierung erwartet, dass die steuerpflichtigen 
Unternehmen diese Senkung 1:1 an die Bürger weitergeben. 

Mini-, Midijob und Mindestlohn im Oktober 2022 

Ab dem 01.10.2022 treten neue Regeln für Mini- und Midijobs in Kraft. 
Außerdem steigt der Mindestlohn.  

Minijob 

Zum 01.10.2022 steigt die Verdienstobergrenze für Minijobs von 450 
Euro auf 520 Euro. Ab dann gilt eine neue dynamische Geringfügigkeits-
grenze. 

Nach wie vor gilt: Die Jobs sind für Arbeitnehmer in der Regel steuer- 
und sozialversicherungsfrei. 

Ausnahme: In der Rentenversicherung besteht Versicherungspflicht 
(ohne Befreiung gehen 3,6 % des Lohns an die Rentenversicherung - 
damit wird ein geringer Rentenanspruch erworben und ein Anspruch auf 
staatliche Zulagen für die Riester-Altersvorsorge. Bei einem vollen 520 
Euro-Job fallen 18,72 Euro an). Man kann sich allerdings von der Ren-
tenversicherungspflicht befreien lassen.  

Für eine geringfügige Beschäftigung ist es jedoch unschädlich, wenn die 
Geringfügigkeitsgrenze nur „gelegentlich und unvorhersehbar“ über-
schritten wird. Das bedeutet, maximal zwei Monate im Jahr dürfen 
überschritten werden. Darüber hinaus darf der Verdienst in dem Kalen-
dermonat der Überschreitung maximal das Doppelte der 
Geringfügigkeitsgrenze (1.040 Euro) betragen. 

Midijob 

Das neue Gesetz erhöht auch die Verdienstgrenze im Übergangsbe-
reich. Für die Verdienstgrenze wird der Mindestlohn mit 130 multipliziert, 
durch drei geteilt und auf volle Beträge aufgerundet (§ 8 SGB IV, 
„Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindest-
lohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung“). 
Künftig liegt ein Midijob vor, wenn ein Arbeitnehmer regelmäßig im 
Monat über 520 Euro und maximal 1.600 Euro verdient.  

Alle Arbeitnehmer, die zur Änderung in einem Arbeitsverhältnis mit 
einem Lohn bis 520 Euro im Monat sind, bleiben bis zum 31.12.2023 
unter den alten Midijob-Bedingungen versicherungspflichtig in der Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. 

Mindestlohn 

Der gesetzliche Mindestlohn steigt um 14,8 % von 10,45 Euro auf 12 
Euro! Hierauf haben (fast) alle Arbeitnehmer Anspruch - auch Minijobber 
und jobbende Rentner. Keinen Anspruch haben z. B. Auszubildende. 

Inflationsausgleichsgesetz: Steuerliche Mehrbelastungen abfe-
dern, Familien unterstützen  

Das Bundeskabinett hat am 14.09.2022 einen Gesetzentwurf für ein 
Inflationsausgleichsgesetz zum Ausgleich inflationsbedingter Mehrbe-
lastungen durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie zur 
Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen beschlossen.  

Das Gesetz beinhaltet insbesondere die folgenden Maßnahmen: 

Die Aktualisierung des Einkommensteuertarifs für die Jahre 2023 und 
2024 durch den Ausgleich der Effekte der kalten Progression im Verlauf 
des Einkommensteuertarifs und die Anhebung des Grundfreibetrags 
entsprechend den voraussichtlichen Ergebnissen des 14. Existenzmini-
mumberichts und des 5. Steuerprogressionsberichts. Gleichermaßen 
wird der Unterhaltshöchstbetrag angehoben, der an die Höhe des 
Grundfrei-betrags angelehnt ist. 

Die Anhebung des Kinderfreibetrags für die Jahre 2023 und 2024 ent-
sprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des 14. 
Existenzminimumberichts, sowie die Anhebung des Kindergelds für das 
erste, zweite und dritte Kind auf einheitlich 237 Euro pro Monat zum 1. 
Januar 2023. 

Die nachträgliche Anhebung des Kinderfreibetrags und des Unterhalts-
höchstbetrags für das Jahr 2022 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, mit den besten Grüßen 

 

J. Hollstein R. Haever F. Güntzler J.-K. Vietor 

T. Kumpe M. Engel L. Becker J. Förster 
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